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Nr. 211.

Erſtes Blatt.
Nachtrag

zu dem
Statute der Kreisſparkaſſe zu Merſeburg.

vom 24. Februar 1880.
A. Der S 12 des Statuts erhält folgende

Faſſung:
Anlegung der Kaſſenbeſtände:

Die zur Beſtreitung der laufenden Aus-
gaben nicht erforderlichen Gelder ſind durch
das Kuratorium ſicher anzulegen.

Maßgebend für die Sicherheit ſind, inſoweit
nicht die nachfolgenden Beſtimmungen eine
Abweichung geſtatten, die Vorſchriften der
88 1807 und 1808 des Bürgerlichen Geſetz
buchs und der Art. 73, 74 und 76 des Aus-
führungs Geſetzes vom 20. September 1899.

Die Anlage der Sparkaſſengelder darf er
folgen:

J. gegen hypothekariſche oder grundſchuld-
mäßige Verpfändung ländlicher und
ſtädtiſcher Grundſtücke.
Die Sicherheit wird bei Hypotheken und
Grundſchulden angenommen:
1. bei ländlichen Grundſtücken:

a. innerhalb der erſten des durch ritter-
ſchaftliche, landſchaftliche oder gerichtliche
Taxe oder, wenn es ſich um Grundſtücke
im Werthe bis zu 15000 M. handelt,
durch dorfgerichtliche Taxe, welche in
dieſem Falle der gerichtlichen Be
glaubigung nicht bedarf, ermittelten
Werthes;

b. innerhalbades 22 fachen Grundſteuer-
Reinertrages;

c. ſoweit dieſelben im Kreiſe Merſeburg
belegen ſind, innerhalb des 30fachen
Grundſteuer-Reinertrages, oder innerhalb
des 221, fachen Grundſteuer-Reinertrages
unter Hinzurechnung der Hälfte des
Werthes, mit dem die darauf befindlichen,
zum Betriebe der Landwirthſchaft er-
forderlichen Gebäude bei einer öffent-
lichen Feuerverſicherungs- Geſellſchaft ab-
geſchätzt ſind. Fabriken und Luxusbauten
dürfen hierbei nicht berückſichtigt werden.
Einer derartigen Beleihung muß ſtets
eine beſondere Prüfung der Pfand-
ſicherheit durch das Kuratorium vorauf-
gehen.

2. bei ſtädtiſchen Grundſtücken:
a. innerhalb der erſten Hälfte des durch

die Taxe einer öffentlichen Feuer-
verſicherungs- Geſellſchaft oder gerichtliche
Taxe ermittelten Werthes,

b. ausnahmsweiſe innerhalb des 121 fachen
Betrages des Gebäudeſteuer-Nutzungs-
werthes nach voraufgegangener beſonderer
Prüfung durch das Kuratorium.

Die Hypotheken- Darlehen können mit
oder ohne Vereinbarung einer Tilgung
ausgeliehen werden. Jm erſteren Falle
unterliegen die Tilgungs- Bedingungen
der freien Vereinbarung.

II. Durch Ausleihung auf Wechſel oder
Schuldſcheinohne hypothekariſche Sicher-
heit, wenn zwei als zahlungsfähig
bekannte und hinreichende Sicherheit
bietende Einwohner des Kreiſes Merſe
burg für Kapital, Zinſen und Koſten als
Bürgen und Selbſtſchuldner gemeinſam
mit eintreten. Dergleichen Darlehen
dürfen auf längſtens 1 Jahr gegeben
werden und bei ein und derſelben Perſon
die Summe von 1500 Mark nicht über
ſteigen.

Tageblatt
(Amtliches Organ der Merſeburger Kreisverwaltung und Publikations-Organ vieler anderer Behörden.)
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IV.

Jnſertionsgeblühr: Für die 5 geſpaltene Corpus-
zeile oder deren Raum 20 Pfg., für Private in
Merſeburg und Umgegend 10 Pfg. Für periodiſche
und größere Anzeigen entſprechende Ermäßigung.
Complicirter Satz wird entſprechend höher berechnet.
Notizen und Reckamen außerhalb des Jnſeratentheils
40 Pfg. Sämmtliche AnnoncenBureaux nehmen
Inſerate entgegen. Beilagen nach Uebereinkunft.
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Zur Gewährung derartiger Darlehen
darf niemals mehr als ein Zehntel des
Geſammtbeſtandes der Sparkaſſe ver-
wendet werden.

Schuldner der Sparkaſſe können nicht
gleichzeitig als Bürgen zugelaſſen werden.
Durch Ankauf von Jnhaberpapieren,
welche den Beſtimmungen des S 1807
des Bürgerlichen Geſetzbuches und des
Art. 74 des Preußiſchen Ausführungs-
Geſetzes vom 20. September 1899 ent-
ſprechen.
Durch Ausleihung gegen Verpfändung:
1. von Hypotheken und Grundſchulden

mit der nach Nr. I. beſtimmten
Sicherheit,

2. von Jnhaberpapieren der unter III
beſtimmten Art,

3. von Sparkaſſenbüchern öffentlicher
Preußiſcher Sparkaſſen.
Die verpfändeten Hypotheken und

Grundſchulden müſſen, wenn nicht gleich-
zeitig ein Wechſel ausgeſtellt wird, der
Sparkaſſe auf Verlangen abgetreten werden.

Die Beleihung der Jnhaberpapiere darf
nur bis zu des Kurswerthes, niemals
aber höher als bis zu des Nennwerthes
gegen vierwöchentliche Kündigung er-
folgen, wobei ſich das Sparkaſſen-
Kuratorium die Befugniß vorbehält,
a. das Pfand- Darlehen binnen 3 Tagen

zu kündigen, ſobald die beliehenen
Papiere im Kurſe unter die Beleihungs-
grenze ſinken,

b. die betreffenden Papiere auf Rechnung
und Gefahr des Schuldners zu ver-
kaufen, wenn mit Ablauf der
Kündigungsfriſt die Rückzahlung
nicht erfolgt. Etwaige Ausfälle bei
dieſem Verkaufe muß der Schuldner
der Sparkaſſe erſetzen.

Durch Ausleihung an Provinzen, Kreiſe,
Stadt und Landgemeinden, Kirchen und
Schulgemeinden und ſonſtige mit Horpo-
rationsrechten ausgeſtottete kommunale
Verbände des Preußiſchen Staates gegen
vorſchriftsmäßige Schuldverſchreibungen
nach erfolgter Genehmigung der zu-
ſtändigen Behörde ohne Beſtellung
beſonderer Sicherheit. Zu derartigen
Darlehen, für welche eine beſtimmte
Tilgungsfriſt durch einen Schulden-
tilgungsplan feſtzuſetzen iſt, darf niemals
mehr als des Geſammtbeſtandes der
Sparkaſſe verwendet werden.
Durch zinsbare Anlegung bei der Hülfs-
kaſſe der Provinz Sachſen oder bei den im
S 1808 des Bürgerlichen Geſetzbuches und
im Art. 76 des Preußiſchen Ausführungs-
geſetzes beſtimmten Kaſſen.

Mit dieſen Kaſſen kann die Sparkaſſe
in Depoſiten-, Check- und Lombard-
Verkehr treten. Letzterer iſt jedoch nur
inſoweit geſtattet, als die Sparkaſſe Geld
zur Verzinſung oder Rückzahlung ihrer
Einlagen bedarf.

Checkbücher der Sparkaſſe ſind im
gemeinſchaſtlichen Verſchluſſe des Spar-
kaſſen-Rendanten und des Vorſitzenden
des Kuratoriums oder eines Mitgliedes
des Kuratoriums aufzubewahren. Die
Vollziehungder Checks darf nur gemein-
ſchaftlich durch den Sparkaſſen-Rendanten
oder deſſen Vertreter und den Vorſitzen-
den des Kuratoriums oder ein anderes
Mitglied des Kuratoriums erfolgen.

Zur Gewährung von Darlehen an
Mitglieder des Kuratoriums und an
Beamte der Sparkaſſe iſt die Genehmigung

Sonntag, den H. September 1900. 140. Jahrgang.

des Regierungs- Präſidenten erforderlich.
Mitglieder des Kuratoriums dürfen

ſich an der Beſchlußfaſſung über Be-
willigung von Darlehen an ſie ſelbſt,
ihre Ehefrauen, Eltern, Schwiegereltern
und Kinder nicht betheiligen.

Die Bedingungen der Ausleihung
werden, ſoweit ſie nicht durch Ankauf von
Jnhaberpapieren (Nr. III) erfolgt, durch
das Kuratorium mit den Darlehnsſuchern
vereinbart, doch iſt den Schuldnern ſtets
geſtattet, die Darlehen in vierteljährlichen
Abſchlagszahlungen von wenigſtens dem
zehnten Theil der urſprünglichen Schuld
zurückzuzahlen.

B. Die von Vormündern, Pflegern und
Beiſtänden auf den Namen des Mündels,
Pflegebefohlenen oder Kindes mit der in
S 1809 des Bürgerlichen Geſetzbuches vor-
geſchriebenen Beſtimmung eingelegten Beträge
dürfen nur mit Genehmigungdes Gegen-
vormundes oder des Vormundſchaftsgerichts
ausgezahlt werden. Wird Mündelgeld mit
dem Vorbehalt eingelegt, daß zur Erhebung
des Geldes die Genehmigung des Gegen-
vormundes oder des Vormundſchaftsgerichts
erforderlich iſt, ſo iſt dieſer Vorbehalt in dem
auf den Namen des Mündels lautenden Spar-
kaſſenbuche vorzumerken und auf dem für den
Mündel angelegten Sparkonto vorzutragen.
Dieſer Vorbehalt gilt auch für die ſpäteren
Einlagen, welche auf daſſelbe Sparkaſſenbuch
gemacht werden. Jſt ein Sparkaſſenbuch, auf
welches Mündelgeld angelegt iſt, vor
dem 1. Januar 1900 außer Kurs geſetzt, ſo
darf das Geld nur mit Genehmigung des
Gegenvormundes oder des Vormundſchafts-
gerichts ausgezahlt werden.

Die Sparkaſſe iſt berechtigt, Einlagen
derjenigen Körperſchaften, Stiftungen und
Anſtalten, deren Vermögen nach den für
die Anlegung von Mündelgeld maßgebenden
Grundſätzen verwaltet werden muß, nur
gegen Quittung ihres Vorſtandes oder ihres
geſetzlichen Vertreters auszuzahlen.

C. Die im t 13 angeordnete Außerkurs-
ſetzung der Jnhaberpapiere tritt außer Kraft.

D. Bei der Vermögensbilanz der Spar-
kaſſe und der Berechnung der Höhe des Reſerve-
fonds ſind die kurshabenden Werthpapiere
zum Tageskurſe am Schluſſe des Rechnungs-
jahres, ſofern dieſer aber den Ankaufspreis
überſteigt, nur zu letzterem einzuſtellen.

Merſeburg, den 31. Juli 1900.
Der Kreistag des Kreiſes Merſeburg.

Graf d'Haußonville. Witte. Reubarth.
von Boſe.

Der vorſtehende Nachtrag wird hiermit
beſtätigt.

Magdeburg, den 16. Auguſt 1900.
L. S.

Der Gber- Präſident der Provinz
yſn 3

Vorſtehenden Nachtrag zu dem Statute
der Kreisſparkaſſe bringe ich hierdurch zur
öffentlichen Kenntniß.

Merſeburg, den 3. September 1900.

Der Königliche Landrath.
Graf d'Haußonville.

Nachſtehendes Statut
der ſtädtiſchen Sparkaſſe

zu Merſeburg.
8 4

Zweck der Sparkaſſe.
Zweck der Sparkaſſe iſt, zur zinsbaren An-

legung von Geldern und zur Erlangung von
Darlehen Gelegenheit zu geben.

C 2S 2.Gewährleiſtung für die Sparkaſſe.
Die Stadtgemeinde Merſeburg haftet für

die Verbindlichkeiten der Sparkaſſe, ſoweit
deren Vermögen nicht ausreichen ſollte. Die
Beſtände der Sparkaſſe dürfen nicht mit
andern Fonds vereinigt werden.

S 3.
Verwaltung.

1. Aufſicht und Vorſtand.
Die Sparkaſſe ſteht unter der Aufſicht des

Magiſtrats und der Stadtverordneten-Ver-
ſammlung, ihre Leitung liegt einem beſonderen
Vorſtande ob, der die Eigenſchaft einer Ver-
waltungs- Deputation in Gemäßheit des S 59
der St.O. hat.

Der Vorſtand beſteht aus 2 Magiſtrats-
Mitgliedern und 2 Stadtverordneten. Die
Magiſtrats Mitglieder und unter ihnen den
Vorſitzenden, ſowie Stellvertreter für dieſelben
ernennt der Bürgermeiſter. Die beiden Stadt-
verordneten, ſowie zwei Stellvertreter für die-
ſelben werden von der Stadtverordneten-Ver-
ſammlung auf 2 Jahre gewählt. Scheidet
ein Mitglied aus den ſtädtiſchen Behörden
aus, ſo hört auch ſeine Mitgliedſchaft im
Vorſtande der Sparkaſſe auf.

Der Vorſtand verwaltet die Sparkaſſe nach
Maßgabe des Statuts und der Beſchlüſſe der
ſtädtiſchen Behörden. Er iſt beſchlußfähig bei
Anweſenheit von 3 Mitgliedern. Er faßt
ſeine Beſchlüſſe nach Stimmenmehrheit, bei
Stimmengleichheit entſcheidet die Stimme des
Vorſitzenden.

Urkunden über Rechtsgeſchäfte ſowie Voll-
machten ſind von dem Vorſitzenden und
nindeſtens 2 Beiſitzern zu vollziehen und mit

dem Stempel der Sparkaſſe zu verſehen.
Der Vorſtand vertritt die Sparkaſſe bei

allen gerichtlichen und außergerichtlichen Ge-
ſchäften, auch bei ſolchen, für welche die Geſetze
eine beſondere Vollmacht verlangen. Auch
ſteht ihm das Recht der Subſtitution zu.

Jnsbeſondere liegt dem Vorſtande auch ob
a. die von dem Rendanten zu legende

Jahresrechnung vorzuprüfen und dem
Magiſtrat behufs Ertheilung der Ent-
laſtung ſeitens der ſtädtiſchen Behörden
einzureichen;

b. für die ſichere Aufbewahrung der Urkunden
und Werthpapiere Sorge zu tragen.

2. Kaſſen- Verwaltung.
ie Kaſſengeſchäfte der Sparkaſſe beſorgt

ein Rendant nach Maßgabe des Statuts und
der Kaſſen-Jnſtruktion.

Derſelbe hat nach Ablauf des Rechnungs-
jahres die Jahresrechnung aufzuſtellen und
ſpäteſtens bis zum 15. Mai des folgenden
Jahres dem Vorſtand vorzulegen. Die
Rechnung iſt bez. der Verwaltung der Spar-
kaſſe und des Reſervefonds getrennt zu halten.
Jn die Vermögensbilanz der Sparkaſſe und
in die Berechnung der Höhe des Reſervefonds
ſind die kurshabenden Werthpapiere zum
Tageskurſe am Schluſſe des Rechnungsjahres,
ſofern dieſer aber den Ankaufspreis überſteigt,
nur zu letzterem einzuſtellen.

Der Rendant nimmt die Einlagen der
Sparer, die Zinſen für ausgeliehene Kapitalien,
die Geldbeträge für Zinsſcheine, ſowie die
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Nummer 211. 1900. Merſeburger Kreisblatt nebſt „Jlluſtr. Sonntagsblatt“ Sonntag, den 9. September.
Kündigung von Spareinlagen entgegen,
bereitet die Ausleihung von Darlehen vor
und leiſtet Rückzahlungen von Spareinlagen
ohne beſondere Anweiſung des Vorſtandes.
Jm Uebrigen bedarf er für Einnahmen und
Ausgaben der Anweiſung des Vorſtandes.

Dem Rendanten ſteht ein Kontroleur zur
Seite, der über die ſämmtlichen Einnahmen
und Ausgaben der Sparkaſſe ein Gegenbuch
zu führen und ebenfalls nach den Vorſchriften
des Statuts und der Kaſſeninſtruktion zu
verfahren hat.

S 4.
Einlagen.

Die Sparkaſſe nimmt Einlagen von 1 M.
bis 10,000 M. an. Ueber dieſen Betrag hin-
aus, bei welchem die Zinſen außer Berechnung
bleiben, darf ſich die Geſammteinlage eines
und deſſelben Sparers nicht belaufen. Für
die ſog. Pfennig Sparkaſſe gelten beſondere
Beſtimmungen.

S 59.

Verzinſung der Einlagen.
Die Sparkaſſe verzinſt die Einlagen der

Sparer mit 31 jährlich.
Die ſtädtiſchen Behörden ſind mit Ge-

nehmigung der Aufſichtsbehörde befugt,
dieſen Zinsfuß zu erhöhen oder zu ermäßigen.
Eine Herabſetz ung des Zinsfußes darf
ſich niemals auf die V Hergangenheit erſtrecken.
Jede Veränderung des Zinsfußes iſt gemäß
8 17 bekannt zu machen.

Es werden nur volle Mark verzinſt; Bruch-
pfennige, die ſich bei der Zinſenberechnung er-
geben, kommen der Sparkaſſe zu gute.

Die Zinſen der Einlagen werden, wenn
die Einlegung bis einſchließlich 15. des
Monats erfolgt, vom 16. d. M. ab, wenn ſie
vom 16. d. M. ab erfolgt, vom 1. des nächſt-
folgenden Monats ab berechnet.

Bei Rückzahlungen werden die
bis zum letzten Tage des der
vorausgegangenen Monats gewährt. Am
Jahresſchluſſe werden die Zinſen den Ein
lagen zugeſchrieben und als neue Einlagen
behandelt.

Zinſen nur
Rückzahlung

8 6.
Aufhören der Verzinfung.

Jſt ein Sparkaſſenbuch binnen 30 Jahren
ſeit der letzten Eintragung nicht zur Vor-
legung gekommen, ſo ſoll von dieſer Zeit an
die weitere Verzinſung der Einlage aufhören.
Jſt der Einleger nicht zu ermitteln und das
Sparkaſſenbuch nicht herbeizuſchaffen, ſo wird
auf Koſten des Einlegers das Aufgebots-
verfahren eingeleitet. Jſt daſſelbe erfolglos,
ſo fällt die ganze Einlage nebſt Zinſeu der
Sparkaſſe als Eigenthum zum Reſervefonds
anheim.

S
EinlageeRäckzahlungen und Kündigungen.

Die Rückzahlung von Einlagen erfolgt:
a. bei Beträgen bis einſchließlich 50 M.

ſofort; es können innerhalb 14 Tagen
aber nur einmal bis zu 50 M. ab-
gehoben werden;:

b. bei höheren Beträgen und zwar:
von mehr als 50 M. bis 100 M. 14 Tage,

100 500 1 Mon.500 5000 3 Mon.
5000 6 Mon.näch erfolgter Kündigung.

Unter Umſtänden, welche
nothwendig machen,
Rückzahlung
von 30 bis 150 M. eine 1 monatige,

mehr als 150 bis 500 M. eine 3 monatige,
500 M. eine 6monatige

Kündigung zeitweiſe mit der Maßgabe vor-
ſchreiben, daß, wer eine Einlage gekündigt
hat, erſt nach Ablauf eines Monats zu einer
neuen Kündigung berechtigt iſt.

Eine ſolche Maßregel iſt von dem Magiſtrat
öffentlich bekannt zu machen.

Die Kündigung wird im Sparkaſſenbuche
vermerkt.

Eine frühere Rückzahlung iſt nicht aus-
geſchloſſen, wenn die Beſtände der Kaſſe ſie
geſtatten.

Werden die gekündigten Einlagen nicht
innerhalb 8 Tagen nach dem Fälligkeits-
termine abgehoben, ſo erliſcht die Kündigung
und die gekündigten Beträge gelten bez. der
Zinſenberechnung als neue Einlagen.

s 8.
Sparka iſſenbücher.

Wer Geld in die Sparkaſſe einlegt,
ein auf ſeinen Namen lautendes Spar kaſſenbuch.
Daſſelbe wird auf dem Titelblatte in der in
8 3 für Urkunden vorgeſchriebenen Weiſe voll-
zogen und mit dem Siegel der Sparkaſſe ver-
ſehen. Die Sparkaſſenbücher werden unter
fortlaufender Nummer ausgeſtellt, bei geheftet
iſt ein Abdruck dieſes Statuts und eine Zins-

tabelle. Jn das Sparkaſſenbuch wird unter
Beiſetzung des Tages der Zahlung jede Ein-

Zahlen und Worten ein-
Die Eintragungsvermerke ſind von

I I

dies unumgänglich
kann der Magiſtrat für

erhält

und Rückzahlung in
getragen.

dem Rendanten und dem Controleur zu voll-
ziehen.

Sparkaſſenbücher, welche nicht in der ange-
gebenen Weiſe ausgefertigt ſſnd, haben keine
Gültigkeit.

Die aufgelaufenen Zinſen werden bei Ge-
legenheit einer neuen Einzahlung oder Ab-
hebung von Spargeldern in dem Sparkaſſen-
buche vermerkt. Die Sparer können aber das
r auch alljährlich nach Schlußdes Rechnungsjahres behufs Eintragung derZinſen vorlegen.

Die im Umlauf befindlichen Sparkaſſen
bücher behalten bis zu ihrer Abhebung
ihre Gültigkeit.

S 9.Die Sparkaſſe iſt verechtigt, jedem Vorzeiger

des Sparkaſſenbuchs den Betrag, auf welchen
das Buch lautet, ganz oder theilweiſe aus-
zuzahlen, ohne dem rechtmäßigen Eigenthümer
zur Gewährleiſtung verpflichtet zu ſein.
Letzterer kann ſich indeſſen gegen die Ab-
hebung der Spargelder durch einen Unbefugten
dadurch ſichern, daß er in ſein Sparkaſſenbuch
den Vermerk eintragen läßt, daß die darauf
eingezahlten Beträge nur ihm ſelbſt oder
ſeinem rechtmäßigen Erben oder Bevoll-
mächtigten oder einer andern namentlich
bezeichneten Perſon oder nur mit Genehmigung
einer beſtimmten Behörde auszuzahlen ſeien.
Jn ſolchem Falle erfolgt die Auszahlung von
Spargeldern nur nach Prüfung der Legiti-
mation Desjenigen, der das Sparkaſſenbuch
vorlegt. Die von Vormündern, Pflegern und
Beiſtänden auf den Namen des Mündels,
Pflegebefohlenen oder Kindes mit der in
S 1809 des Bürgerlichen Geſetzbuchs vor-
geſchriebenen Beſtimmung eingelegten Beträge
dürfen nur mit Genehmigung des Gegen-
vormundes oder des Vormundſchaftsgerichts
ausgezahlt werden. Wird Mündelgeld mitdem 3 zorbehalt eingelegt, daß zur Erhebung

des Geldes die Genehmigung des Gegen-
vormundes oder des Vormundſchaftsge erichts
erforderlich iſt, ſo iſt dieſer Vorbehalt in dem
auf den Namen des Mündels lautenden
Sparkaſſenbuche vorzumerken und auf dem
für den Mündel angelegten Sparkonto vor-
zutragen. Dieſer Vorbehalt gilt auch für die
ſpäteren Einlagen, welche auf daſſelbe Spar-
kaſſenbuch gemacht werden. Jſt ein Spar-
kaſſenbuch, auf welches Mündelgeld eingelegt
iſt, vor dem 1. Januar 1900 außer Kurs
geſetzt, ſo darf das Geld nur mit Genehmigung
des Gegenvormundes oder des Vormund-
ſchaftsgerichts ausgezahlt werden.

Jm Uebrigen iſt die Sparkaſſe in jedem
Falle berechtigt, die Legitimation des Vor-
zeigers des Einlagebuchs zu prüfen.

s 10.
Rückgabe der Sparkaſſenbücher.

Bei Abhebung des ganzen Guthabens hat
der Empfänger mit dem Vermerk: „Vor-
ſtehenden Betrag erhalten“ Quittung zu leiſten.

Demnächſt wird das Sparkaſſenbuch in
Gewahrſam der Sparkaſſe genommen. Voll-
ſtändig abgehobene Sparkaſſenbücher können
nach 10 Jahren, von der letzten Rückzahlung
ab gerechnet, vernichtet werden.

Bei der letzten Abhebung ſind 15 Pfg. für
das Sparkaſſenbuch zu entrichten.

8 11.
Verluſt an Sparkaſſenbüchern.

Jſt ein Sparkaſſenbuch verloren gegangen,
geſtohlen oder gänzlich vernichtet, ſo iſt der
Verluſt ſofort der Sparkaſſe anzuzeigen,
welche ohne Prüfung der Legitimation des
Anzeigenden in ihre Bücher einen ent-
ſprechenden Vermerk einträgt.

Kann der Verlierer die Vernichtung des
Sparkaſſenbuchs auf eine nach dem Ermeſſen
des Vorſtandes überzeugende Weiſe darthun,
ſo wird ihm ohne Weiteres auf Grund der
Kaſſenbücher ein neues Buch ausgefertigt.

Jn allen andern Fällen muß das ver-
loren gegangene Sparkaſſenbuch nach Vor-
ſchrift der Nr. 15. des Reglements über
Einrichtung des Sparkaſſenweſens vom 12.
Dezember 1838 und der Reichszivilprozeß-
ordnung gerichtlich aufgeboten und für kraft-
los erklärt werden.

12.
Kontobuch.

Außer dem H e es und Aus-
gabeJournal, in welches die Einnahmen und
Ausgaben fortlaufend eingetragen werden, iſt
von der Sparkaſſe ein Kontobuch zu führen,
in welchem für jeden Einleger ein beſonderes
Konto angelegt wird, das mit dem be-
treffenden Sparkaſſenbuche genau überein-
ſtimmen muß.

Das Kontobuch iſt in allen zweifelhaften
Fällen entſcheidendes Beweisdokument der-
geſtalt, daß, wenn irgend eine Abweichung
oder Verſchiedenheit der in den Händen der
Sparkaſſen-Jntereſſenten befindlichen Spar-
kaſſenbücher von dem Kontobuche vorkommt,

das letztere lediglich und unbedingt den
giebt. Einleger haben deshalb

as Recht, ſich jederzeit von der richtigenWeber ihres Guthabens in das Konto-

buch zu überzeugen.
S 13.Anlegung der Kaſſenbeſtände.

Die zur Beſtreitung der laufenden Aus-
gaben nicht erforderlichen Gelder ſind durch
den Vorſtand ſicher anzulegen. Maßgebend
für die Sicherheit ſind, inſoweit nicht die
nachfolgenden Beſtimmungen eine Abweichung
geſtatten, die Vorſchriften der 88 1807 und
1808 des Bürgerlichen Geſetzbuchs und der
Artikel 73, 74 und 76 des Ausführungs-
geſetzes vom 20. September 1899.

Die Anlage der Sparkaſſengelder darf
erfolgen:

J. gegen hypothekariſche oder grundſchuld-
mäßige Verpfändung ländlicher und ſtädt-
iſcher Grundſtücke.

Die Sicherheit wird bei Hypotheken und
Grundſchulden angenommen
1) bei ländlichen Grundſtücken:

a. innerhalb der erſten des durch ritter-
ſchaftliche, landſchaftliche oder gerichtliche
Taxe oder, wenn es ſich um Grundſtücke
im Werthe bis zu 15000 M. handelt,
durch dorfgerichtliche Tare, welche in
dieſem Falle der gerichtlichen Be
glaubigung nicht bedarf, ermittelten
Werthes;

b. innerhalb des 221, fachen Grundſteuer-
Reinertrages;

c. ſoweit dieſelben im Kreiſe Merſeburg
belegen ſind, innerhalb des 30fachen
Grundſteuer-Reinertrages, oder innerhalb
des 221 fachen Grundſteuer-Reinertrages
unter Hinzurechnung der Hälfte des
Werthes, mit dem die darauf befind-
lichen, zum Betriebe der Landwirthſchaft
erforderlichen Gebäude bei einer öffent-
lichen Feuerverſicherungs- Geſellſchaft ab-
geſchätzt ſind. Fabriken und Luxusbauten
dürfen hierbei nicht berückſichtigt werden.
Einer derartigen Beleihung muß ſtets
eine beſondere Prüfung der Pfandſicherheit
durch den Vorſtand voraufgehen;

2) bei ſtädtiſchen Grundſtücken:
a. innerhalb der erſten Hälfte des durch die

erſte Taxe einer öffentlichen Feuer-
verſicherungs- Geſellſchaft oder gerichtliche
Taxe ermittelten Werthes,

b. ausnahmsweiſe innerhalb des 12 fachen
Betrages des Gebäudeſteuer Nutzungs-
werthes nach vor raufgegangener beſonderer

r durch den Vorſtand.
Die Hypotheken- Darlehen können mit

oder ohne Vereinbarung einer Tilgung
ausgeliehen werden. Jm erſteren Falle
unterliegen die Tilgungsbedingungen der
en Vereinbarung.

II. Durch Ausleihung auf Wechſel oder
Schuldſchein ohne hypothekariſche Sicher-
heit, wenn zwei als zahlungsfähig be-
kannte und hinreichende Sicherheit bietende
Bürger der Stadt Merſeburg oder Ein-
geſeſſene des Kreiſes Merſeburg für
Kapital, Zinſen und Koſten als Bürgen
und Selbſtſchuldner gemeinſam mit ein-
treten. Dergleichen Darlehen dürfen auf
längſtens ein Jahr gegeben werden und
bei ein und derſelben Perſon die Summe
von 3000 M. nicht überſteigen.
Zur Gewährung derartiger Darlehen

darf niemals mehr als ein Zehntel des
Geſammtbeſtandes der Sparkaſſe verwendet
werden.

III. Durch Ankauf von Jnhaberpapieren, welche
den Beſtimmungen des S 1807 des Bürger-
lichen Geſetzbuchs und des Art. 74 des
Preußiſchen Ausführungs Geſetzes vom
20. September 1899 entſprechen.

IV. Durch Ausleihung gegen Verpfändung
1) von Hypotheken und Grundſchulden mit

der nach Nr. I. beſtimmten Sicherheit,
2) von Jnhaberpapieren der unter III.

beſtimmten Art,
3) von Sparkaſſenbüchern öffentlicher Preu-

ßiſcher Sparkaſſen.
Die verpfändeten Hypotheken und Grund-

ſchulden müſſen, wenn nicht gleichzeitig
ein Wechſel ausgeſtellt wird, der Sparkaſſe
auf Verlangen abgetreten werden.
Die Beleihung der Jnhaberpapiere darf

nur bis zu des Kurswerthes, niemals
aber höher als bis zu des Nennwerthesgegen vierwöchentliche Kündigung erfolgen,

wobei ſich der Sparkaſſen- Vorſtand die
Befugniß vorbehält,

a. das Pfanddarlehen binnen 3 Tagen zu
kündigen, ſobald die beliehenen Papiere
im Kurſe unter die Beleihungsgrenze
ſinken,

b. die betreffenden Papiere auf Rechnung
und Gefahr des Schuldners zu verkaufen,
wenn mit Ablauf der Kündigungsfriſt
die Rückzahlung nicht erfolgt. Etwaige

Ausfälle bei dieſem Verkaufe muß der
Schuldner der Sparkaſſe erſetzen.

V. Durch Ausleihung an Provinzen, Kreiſe,
Stadt und Landgemeinden, Kirchen und
Schulgemeinden und ſonſtige mit Korpo-
rationsrechten ausgeſtattete kommunale
Verbände des Preußiſchen Staats gegen
vorſchriftsmäßige Schuldverſchreibungen
nach erfolgter Genehmigung der zu-
ſtändigen Behörde ohne Beſtellung
beſonderer Sicherheit. Zu derartigen Dar
lehen, für welche eine beſtimmte Tilgungs-
friſt durch einen Schuldentilgungsplan
feſtzuſetzen iſt, darf niemals mehr als
des Geſammtbeſtandes der Sparkaſſe ver
wendet werden.

VI. Durch zinsbare Anlegung bei der Hülfs-
kaſſe der Provinz Sachſen oder bei den im
F 1808 des Bürgerlichen Geſetzbuchs und
im Artikel 76 des Preußiſchen Aus-
führungsgeſetzes beſtimmten Kaſſen.

Zur Gewährung von Darlehen an
Mitglieder des Vorſtandes und an Beamte
der Sparkaſſe iſt die Genehmigung des
Regierungs- Präſidenten erforderlich.

Mitglieder des Vorſtandes dürfen ſich
an der Beſchlußfaſſung über Bewilligung
von Darlehen an ſie ſelbſt, ihre Ehefrauen,
Eltern, Schwiegereltern und Kinder nicht
betheiligen.

Die Bedingungen der Ausleihung
werden, ſoweit ſie nicht durch Ankauf von
Jnhaberpapieren Nr. III.) erfolgt, durch
den Vorſtand mit den Darlehnsſuchern
vereinbart. Die ſtädtiſchen Behörden ſetzen
indeſſen den geringſten Zinsſatz für Spar-
kaſſendarlehen feſt. Zu einem niedrigeren
als dem feſtgeſetzten Zinsſatz darf der
Vorſtand Sparkaſſengelder nicht ausleihen.

Den Schuldnern iſt ſtets geſtattet,
die Darlehen in vierteljährlichen Ab-
ſchlagszahlungen von wenigſtens dem
zehnten Theil der urſprünglichen Schuld
zurückzuzahlen.

8 14.
Reſervefonds.

Die nach Beſtreitung der Verwaltungs-
koſten verbleibenden Ueberſchüſſe der Sparkaſſe
bilden einen Reſervefonds. Ueber denſelben
wird eine beſondere Rechnung geführt. Dieſer
Fonds muß auf 5 h des Einlage-Kapitals
erhalten bleiben. Die über dieſen Betrag
hinausgehenden Ueberſchüſſe werden zur Hälfte
dem in r ſo lange zugeſchlagen, bisdeſſen Höhe 10 des Einlage Kapitals erreicht
hat, während die andere Hälfte auf Beſchluß
der ſtädtiſchen Behörden unter Genehmigung
der Aufſichtsbehörde zur Befriedigung außer-
ordentlicher kommunaler Bedürfniſſe verwendet
werden kann. Hat der Reſervefonds 10
des Einlage-Kapitals erreicht, ſo können die
ſämmtlichen Ueberſchüſſe unter gleichen Voraus-
ſetzungen für Gemeindezwecke verwendet
werden.

s 15.
Abänderung des Statuts.

Das vorliegende Statut kann durch
Beſchluß der ſtädtiſchen Behörden abgeändert
werden. Die Aenderungen bedürfen der
Genehmigung des Königlichen Ober-Präſi-
denten und müſſen zweimal in Zwiſchen-
räumen von 4 Wochen bekannt gemacht
werden, bevor ſie verbindliche Kraft erlangen.
Jn dieſer Bekanntmachung iſt zugleich aus-
drücklich hervorzuheben, daß die Aenderungen
mit einem beſtimmt zu bezeichnenden Tage iu
Kraft treten und von da ab auch für alle
ſeitherigen Sparkaſſen Intereſſenten An-
wendung finden, welche nicht vorher ihre
Einlagen gemäß 8 7 gekündigt oder zurück-
gezogen haben.

S 16.
Aufhebung der Sparkaſſe.

Die ſtädtiſchen Behörden ſind berechtigt,
die Aufhebung der Sparkaſſe zu beſchließen.
Ein ſolcher Beſchluß unterliegt der Ge-
nehmigung des Königlichen Ober- Präſidenten
und iſt nach Ertheilung derſelben dreimal
unter Aufkündigung der Guthaben bekannt
zu machen. Die für die Abhebung der Gut-
haben zu ſtellende Friſt, welche vom Tage
des Erſcheinens der erſten Bekanntmachung zu
rechnen iſt, muß mindeſtens 3 Monate be-
tragen.

Die Guthaben, welche in der geſtellten Friſt
nicht abgehoben ſind, werden nicht weiter ver-
zinſt und nach fruchtloſem gerichtlichen Auf-
gebot dem Reſervefonds überwieſen.

Die Beſtände des Reſervefonds aber fallen
dér Stadtgemeinde Merſeburg als Eigen-
thum zu.

17.Oeffentliche Bekanntmachung en.
Alle öffentlichen Bekanntmachungen welche

in dieſem Statut vorgeſchrieben ſind, erfolgen
durch das hieſige Kreisblatt, wenn letzteres
aber eingehen ſollte, durch das Amtsblatt der
Königlichen Regierung hier.
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Nummer 211. 1900. Merſeburger Kreisblatt nebſt „Jlluſtr. Sonntagsblatt“ Sonntag, den 9. September.
S 18. und Wäſcheſtücken in der in unſerm Kom wüſte, und in der Aſchen, iſt geſtorben und anzubauen, da ſich Hans Schirmeiſter los

Staatsauffſicht. munalbureau errichteten Sammelſtelle ent niemand da.“ Die fällige Steuerſumme davon geſaget, welcher itzo zu Raſenitz wohnet,“
Die Aufſicht über die Verwaltung der Spar-

kaſſe führen die geſetzlich geordneten Mfſichts.
behörden.

8 19.
Schlußbeſtimmung.

Vorſtehendes Statut tritt 3 Monate nach
dem Tage der erſten Veröffentlichung in Kraft.

Merſeburg, den 29. Juni 1900.

Der Magiſtrat.
Reinefarth. Zehender. Wilh. Kops.

Jahrmann. Heber.
Die Stadtverordneten Verſammlung.

Schwengler. Barth. Otto Gaudig.
Wiegand. Baege. Schmidt.

Vorſtehendes Statut wird hierdurch beſtätigt.

Magdeburg, den 22. Juli 1900.
(L. S.)

Der Ober- Präſident der Provinz Sachſen.
von Boetticher.

Nr. 5189 0. P.

gegen genommen.
Merſeburg, den 7. September 1900.

2514) Der Magiſtrat.
Die Stelle des Heizers auf der Pump-

ſtation bei Röſſen ſoll zum 1. Oktober cr.
anderweit beſetzt werden. Geeignete Bewerber
wollen ſich ſchleunigſt bei uns melden.

Merſeburg, den 7. September 1900.

h Der hAus Kriegsdorfs Vergangenheit.
(Nachdruck verboten.

Grade in den jetzigen Tagen, wo die Ge-
meinde Kriegsdorf ſich in hervorragender
Weiſe rüſtet, den Tag der Enthüllung des
Albert v. Wedell-Denkmals feſtlich zu begehen
und wo eine große Zahl Beſucher von aus-
wärts, Fremde und Gäſte daran denken, den
Feſttag in Kriegsdorf mitzufeiern, darf ein
altes Schriftſtück, das aus dem dortigen
Patrimonialarchiv ſtammt, auf vielſeitiges
Intereſſe rechnen. Es iſt ein vergilbter
Bogen Papier vom Jahre 1648, eine Steuer-
liſte jenes Jahres, in welcher die Namen
ſämmtlicher Ortseinwohner von damals ver-

beträgt 24 Neuſchock Groſchen.

Nr. 2: „Lorenz Keſſelbach lieget ganz
wüſte und in der Aſchen und iſt niemand
da“, reſtiert mit 6 Neuſchock.

Ebenſo heißt es auch bei Nr. 3, Jom Leffler
und bei Georg Schäfer. Weiter folgt
Baſtian Poppiſch: „iſt noch alles in der
Aſchen und wüſte, itzo aber hat ſich die Witwe
angeben, will mit der Zeit anbauen, hat
auch bereits ein wenig Hafer und Erbſen in
die Faſtenlade geſäet.“

Bei Andreas Roſenkranz wird geſagt:
„iſt abgebrannt und alles wüſte, ſeind zwart
noch Erben vorhanden, wollen es aber nicht
annehmen.“ Die Steuerſumme beträgt hier
551 Neuſchock.

Es folgt Simon Bachmann: „jiſt ab-
gebrannt und Alles ganz wüſte, er lebet noch,
will es aber nicht annehmen, ſondern hat
ſich ganz losgeſagt, wegen der vielen Schulden,
ſo darauf ſtehen, inſonderheit der Zinſen, ſ
ein wohlerwürdiges Domkapitel darauf will
ſtehn haben“, reſtiren 25 Neuſchock.

Aehnlich bei Geörge Roſenkranz: „jiſt
alles abgebrannt und lieget ganz wüſte, er
iſt tot, hat zwart noch einen Bruder, der

10 Neuſchock ſind gezahlt, bleiben 10 in Reſt.
Geörge Meerbothe: „jſt alles abgebrannt
und wüſte, er lebet noch, hat ſich aber davon
losgeſaget und wohnet auch zu Raſenitz“,
ſchuldet 26 Neuſchock. Adam Stolze: „iſt
alles abgebrannt, lieget wüſte. Er lebet, hat
ſich aber davon losgeſaget, wohnet itzo zu
Röglitz.“ Baſtian Krieger und Baſtian
Beier: „iſt niemand mehr da, alles wüſſte.
Toffel Leffler: „iſt auch tot, alles wüſte,
ſeine Erben wollen es nicht annehmen“,
fehlen 6 Neuſchock. Von den Gütern zu dem
Rittergut gehörig, lieget auch meiſt wüſte
und unbeſtellt, reſtieren 265 Neuſchock,
bezahlt ſind 279 Neuſchock.

Jm Ganzen ſind es außer dem Rittergut
18 Güter und Beſitzungen, die in dem Ver-
zeichniß angeführt werden. Das Neuſchock,
nach dem gerechnet wird, hat 60 Groſchen.
Alle Häuſer und Stallungen lagen wüſte
und in der Aſche, offenbar ſchon ſeit mehreren
Jahren, da ſich die reſtierenden Steuerſummen
ſo angehäuft hatten, daß die Beſitzer, ſoweit
ſie noch am Leben waren, oder ihre Erben
es vorzogen, eben der noch rückſtändigen
Laſten wegen, lieber ganz auf ihren heimath-wird hierdurch ffentuich bekannt gemacht. zeichnet ſind mit der zu zahlenden Steuer ſ will es aber nicht annehmen“, 89 Neuſchock ichen Beſitz zu verzichten und ſich lieber

Merſeburg, den 7. September 1900. ſumme und mit der Angabe, wie viel davvn rückſtändig. Peter Kiebitz: „iſt alles tot anderswo eine neue Heimath ſuchten. Ein
Der Magiſtrat. entrichtet iſt. Die kurzen Bemerkungen, die und niemand will es annehmen, iſt auch |Landesgeſetz hat zwar ſpäterhin nach dem

der Schreiber jenes Bogens den einzelnen alles abgebrannt und wüſte“, Lorenz Kriege die Wiederanſiedelung erleichtert da
Bekanntmachung Namen der Einwohner hinzugefügt hat, ſind Gottſchalk: „iſt niemand da, der es ſich durch, daß in beſtimmtem Maße die Zahlung

h überaus beachtenswerth und geben einen er will anmaßen, es hat der Gerichtsjunker der noch rückſtändigen Lehnsgelder, Erbzinſen,
Steuern und dergleichen aufgehoben oder
wenigſtens erleichtert wurde. Aber trotzdem
hat es hier und anderswo Jahrzehnte ge-
dauert, bis ſich die Verhältniſſe beſſerten und
der Wohlſtand, wie er vor dem Kriege bis
etwa 1632 herrſchte, wieder erreicht war.

ſolches Haus dieſes Jahr angefangen wieder
zu bauen, iſt aber noch nicht verfertiget, auch
noch niemand, der da wohnet, der Acker lieget

Der Rentmeiſter König zu Dölkau iſt ſchreckenden Eindruck von den Verwüſtungen,
zum Stellvertreter des Amtsvorſtehers für den die der unſelige 30 jährige Krieg in einer
Amtsbezirk Dölkau im Kreiſe Merſeburg einzelnen Gemeinde angerichtet hat.
rnannt worden. (2510 Die Liſte iſt aber auch deswegen von auch noch ganz wüſte“. 13 Neuſchock ſind

Magdeburg, den 30. Auguſt 1900. Werth und Jntereſſe, weil ſie zeigt, daß von eingegangen, es reſtiren noch 33Der Oberpräſident. der Provinz Sachſen. den damaligen dort anſäſſigen Familien auch Hans Kuckell: „jſt alles abgebrannt, der

J. V.: Davidſon. keine einzige desſelben Namens jetzt mehr im Sohn will es annehmen und mit der Zeit
Orte wohnt. bauen Hans Schirmeiſter: „iſt nochFür die deutſchen Truppen in China werden Nr. 1 des Verzeichniſſes iſt der inwohner alles ganz abgebrannt und wüſte, es hat es

freiwillige Gaben an Geld, Winterkleidern Joblandes, von heißt es: „Alles aber ein Mann angenommen, ſolches wieder
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am preiswerthesten in gediegenen Qualitäten
und in der grössten Auswahl unter Bürgschaft

für gutes Tragen (2505

Etablissement
I. Ranges

für complette

W o MimrichtunnGebr. Betimann, Nebelfabrifß.
Fernsprecher 540. Halle a. S., Gr. Steinstrase 79.

Braut-Ausstattungen in jeder Preislage
Höbel aller Stilarten.

Herrenzimmer., Boudoirs, Speise- und Sschlafzimmer
stets in aparten Neuheiten und grösster Auswahl.

Gediegen u. geschmackvoll gearbeitete Waaren. Solide Preise.
Besichtigung unserer grossen u. sehens werthen Musterausstellung ohne Verbindlichkeit gestattet.

Kostenanschläge u. Zeichnungen, sowie Musterbücher stets gern zu Diensten.

üm deutschen Seidenhaus
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Salons, Wohnzimmer.
(2494 in Leipzig.

Proben nach auswärts postfrei!

e
„Füllhornmarke“ e lhoramartes

iſt der beſte Erſatzdünger für Stallmiſt.
Durch Anwendung von Peru-Guano erzielt man reiche Erträge und vor-

zügliche Qualität der Ernteprodukte.

T

re

meine anerkannt vorEmpfehle
züglich hell brennenden

bas-Glünkörper
Halleſche Str. Nr. 32 (Glühſtrümpfe) Preis 40 Pfg., n Stadt, beſtehend aus Hoch Großartige Erfolge bei diesjähriger Ernte, namentlich beiſo auch für Liliput u. Zwerg-Brenner, l parterre und 1. Etage mit Braugerſte und Cichorien und durch Erzielung klebereicher

Einfamliene
Wohnhaus

in angenehmer Lage der

Haus verkauf.
Das dem Kaufmann Otto

FPu ch s gehörige Hausgrundſtück

mit Hof und Garten ſoll ſobald als
möglich unter günſtigen Zahlungs
Bedingungen verkauft werden.
Näheres bei (2427
Wilhelm Hirschfeld,

Hälterſtr. Nr. a am Damm.
Gute Speiſe-

u. Salat- Kartoffeln

Brodfrucht, ſind jetzt ſchon feſtgeſtellt.
Um ſicher zu gehen, echte Waare zu erhalten, achte man bei
Ankauf genau auf unſere Firma und unſere Schutzmarke das

„3Früüllhonrn“s, die jeder Sack unſerer Lieferung trägt.
Hamburg, Emmerich a. Rh., Antwerpen, London. (2324

Anglo-Gontinentals man buano Werke.
Erſte Fabrikanten des aufgeſchloſſenen Peru-Guano.

3 Stuben, 3 Kammern,
Bodenkammer, 2 Kellern u. Waſch
küche, ſowie mit kleinem Garten
iſt für 10000 Mark

zu verkaufen
und kann am 1. April 1901 be-
zogen werden. Gefl. Anfragen unter
B. A. SsS befördert die Expedition
dieſes Blattes. (2484

bei größerer Abnahme Rabatt.
Jeder Glühkörper wird bei mir

mit eigenem Gasapparat abgebrannt
und gepreßt, daher von größerer
Dauer als verſandfähig präparirte,
welche ſchon durch das Präpariren
leiden. Cormplette
Glühlichtapparate

mit Strumpf und Gylinder,
75 incl. Aufſetzen, unte Für meine Eiſenhandlung enin r und i Etr. verkauft Mark 1, g l ter e nd e C en bGarantie guten Brennens. (2442 J gros und en detail Stabeiſen, bHetzen, Kurzwaaren und Haushaltungs- Be r tie Provinz Sachſen über thatſäch-am 6. Seprember 1900.

u

aus der Landwirthſchaftskammer füs diemagazin ſuche ich per 1. Oktober
lich erzielte Getreidepreiſeer. einen jungen Mann aus beſſerer

Familie als

2502) Oberaltenburg 6. Otto Bretschneider
Eifeuwaarenhldg., kl. Ritterſtraße.Stahlpanzer-

Preis pro 100 Kilogramm1 4 2 Jden vers. RinBewels, wieſbe- re o t S r ort S gfor erh.beluschränke 26000 Betten e en e Weizen Roggen Gerſt Hafer Erbſentt u. Kissen 1216, Prachtv. Hotelbettenr J r Bettfed. 45, möglichſt mit Be erechtigunge W .in n M n M M.
feuer-, ſturz u diebesſichere Fabrikate 85. 1,10. Halpä. u e Da J zum einjähr. Dienſt. Gründliche a n 700.20 0erſte s 255 8,66, Bote on Steppe. 977 91 J derſebure 14 00-15 2014 90-15. 70 16 00- 18,00 13.00-16,0 00-20,0erſten Ranges (255 r Botttücher 1,76. Prima 2,75. Ausbildung. Wohnung und Koſt Merſeburg 14,00-15,20 14,90-15,70 16,00-18,00 13,00-16,00 17,

Bettfedern-Muster u, Preisliste grat. Niehtpass.

zahle Betrag retour. rsghberg, lelpell, 36. Weißenfels S
Naumburg S

Querfurt 116,10-18,70
im Hauſe.

G. W. Hoyer Nachf.,
2376) Weißenfels a. S.

J. C. Petzold,
Geldſchrankfabrik Magdeburg.

Preiſe außerordentlich billig.
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wende ſich an das als billig und reell bekannte

gewöhnlich billig verfaufen zu können.

7 U R J a in
Wer billig kaufen will

Kaufhaus I. kam. Halle g.
Jnfolge des großen Umſatzes und der dadurch ſehr vortheilhaften Einkäufe

e

E* RR. a Ia E.

S
S

bin ich in der Lage,

Leipzigerſtr. 87.
meine ſämmtlichen hier angegebenen Waaren ausser-

Herren und Knaben-Confection:
Herren Winter-teberzieher von 12 M. an.
1 Poſten Herren Pinterekteberzieber in allen Farben, reeller Werth 24 M.

nur 18 M.
Herren-Joppen von 5 M. an.

Rodck- und Jaquett-Anzüge, von 12 M. an
Pelerinen- r von 14 M. an.

Knaben- Anzüge von 3 M. an. Knaben-Mäntel von 3 M. an.
Arbeiterhoſfen, Caſſenetſachen, Fleiſcherjacken.

Damen- und Mädchen-Confeection:
Damen-Mäntel,

Unmhänge,
Kragen,
Capes,
Jarcketts,

Mädchen-Mäntel,
Jacketts,

Damen u. Mädchen-Mäntel u. Jacketts,

von den billigſten bis
zu den eleganteſten

Neuheiten in allen
Farben und Façons in

größter Auswahl
vorräthig.

Kleiderstoffe.
Loden, Lamas, Beiges, Warps und ſämmtliche Neuheiten zu

billigen Preiſen in allen Farben und Muſtern.
1 Poſten reinwollene Loden, 115 em breit à 72

ſtaunend

2 Pfg.

Strickwolle in allen Farben.
Kurzwaaren, Corſetts, Haundſchuh, Strümpfe, Cravatten,

Capotten und Tücher.

Tricotagen.
Jagdweſten, von 1,50 M. an. Sämmtliche Unterkleidung.

Jäger-Hemden, Hoſen, Tricots für Kinder, u. ſ. w.

Tiſchdecken, Bettdecken,
Kommodendecken, Sophadecken,

Wachstuchdecken.

Leinen und Bettzeuge, Jnletts, mehrere 100 Stück,
in allen Muſtern und Breiten.

Bettfedern und fertige Betten
garantirt gute Qualitäten.

Handtücher, Tiſchtücher, Servietteu, Wäſche. Läuferſtoffe, Teppiche, Gardinen, Schirme.
Herren- und Knaben-Hüte und Mützen. Winter- Damen-Hüte, Damenputz.

Grofßer Partie-Poſten Frauen- und Mädchenhauben (Capotten) von 20 Pfg. an.

an

572e h

w. n t

Lieferant ſämmelteher Conſum

Stiefeletten v

Langſchäfter

C. VAuswahl, auch F

Ver re ine,

Herren- Stiefel von 6 M. an,

Sämmtliche Filzpantoffeln und
nuen VFilz-Scehnüvrstietfel ringsum Lederbeſatz. Xur dauerhafte Waare.

Vergleichen Sie alle Angebote in Bezug auf Auswahl, Qualität und Preiſe, dann kaufen Sie beſtimmt im

Kaufhaus M. ECE chen. Halle a. S.,
auch Nichtmitglieder erhalten von mir Rabatt Spar-Marken,

Schuhe mit und ohne Lederſohle für Herren,

Leipzigerſtr. 87.

Größtes Lager sämmtlicher Schuh- und Filzwanaren.
Damen-Plüſch-Schuh von 2,50 M. an, Kinder-Knopfſtiefel von 3 M. an,

on 5 M. an, Zeug-Stiefel von 4 M. an, Halbſchuhe von 2,20 M. an,
Halb-Schuh von 3,75 M. an, Knopf-Stiefel von 5 M. an, Schnürſtiefel von 3 M. an,

von 12 M. an, Halbſchuhe von 3,50 M. an, Ohrenſchuh von 0,90 M. an.
Bullſchuhe von 2,00 M. an.

Damen und Kinder in größter

worauf die Prozente Weihnachten ausbezahlt werden.

o

S

S

Empfehle mein
hochfeiner

Be deC enin allen lege Als Speciali-
täten beſonders zu empfehlen ſind:
Fortſchritt, gute Qualität, ſchöne

Form, ausgezeichnet im Brand,
100 Stck. 2,50 Mk., 10 Stck. 25 Pf.

Valoria, 100 Stck. 2,50 M.
Nina, BorneoD ecke, 100 Stck. 3,50M.
Speci almarke, (Sumatra-D.)

100 Stück 3,80 M.
Amerirgmo, ſehr kräftig, 100 Stck.

4, M.Coſtillo, mittelkräftig, 100 Stck.
4,50 M.

Jdeales, (7 d. Schuß) 100 Stck. 4,75M.
Triumfo, (hocheleg) 100 St. 4,80 M.
Sowie alle ſbrigen S orten à 100
Stück von 2,40 M. bis 8, M. in
30 verſchiedenen Ma rken.

Größere Poſten liefere an Wirthe
und Händler nach Muſter, laut meiner
Vertretung ab Fabrik, zu Fabrif-
preiſen u. entſprechenden Konditie nen.

Hochachtungsvoll

Snn Albrechtkt,
Sand 1.
BVeuen

Magdeh. Sauerkoh
feinſter Qualität, empfiehlt

2421) à Pfund 10 Pfg.
Paul Näther, gret

Per 1. Oktober gesucht

4 Wohnung

Zu haben bei W.

Wer Je d einer guten, ſparſamen Küche iſt, verwende die

e Produkte: Maggi zum Würzen,
Gemüſe- und Kraftſuppen,
Bonuillon-Kapſeln,
Gluten-Kakao

kKötteritaseh, Gotthardſtr. 11.

(2449

Vorm.

für Braut- und Gesellschaftskleider
Schwarz, weiss und farbig, von M. 0.90 M. 16. 50 p. Mtr.
Denkbar grösste Auswahl. Proben bei Angabe des Ge-

Hokflieferanten Ihrer Maj. d. Königin- Mutter d. Niederl.

wünschten umgehend und franco,
Seidenhaus Michels 8 Lie.

FREUND S THIELE, Leipzxig, Markt 13.

e o 2VonJ n allen aufdeutſchen Fahrrädern erhielt d

Vertr ter H.
e

der Pariſer Ausſtellung
aſſelbe als einz

den Großen Preis.

e cNerſeburg.

indlichenzige höchſte Au nene

Das e Ware al ist
e

Von Mittwoch, den 12. d. Mts. ab, ſteht ein friſcher Transport

bei mir zu ſoliden Preiſen zum

Ed. än. Schafſtä

Kühe
ſowie prima bayr.

Zugochſen
idt.

Verkauf.

hochtragende u. neumelkende

mit Kälbern,

(2499

Tafel Trauben Für brauchbare Hausartikel werden

tüchtige Vertreter

Pferte- Seht
Prompt und zu meiner vollen

Zufriedenheit regulirte die SächſiſcheViehVerſicherungs -Bank in Dresden

auch meinen Pferdeſchaden.
Großcorbetha, d. 1. Septbr. 1900.

Frau Friederike verw. Langrock,
Gutsbeſitzerin.

Zu Verſicherungs Abſchlüſſen für
alle Thiergattungen bei feſten,
billigen Prämien (ohne jeden
Nach- oder Zuſchuß) empfehlen ſich
als Vertreter der Sächſiſchen Vieh
Verſicherungs-Bank in Dresden:

Eugen Lippold., Subdirektor,
Erfurt;

Louis Klemm, Kötſchau;
Alex Kescherg., Weißenfels

und die allenthalben bekannten
Agenturen.

Thätige reſpektable Agenten
werden von vorſtehendem Sub-
direktor gern angeſtellt.

Tanrumerſicht

Der Kurſus für die Nach-
mittags Abtheilung beginnt
Mittwoch, d. 3. Oktober für
Damen 5, für Herren 6 Uhr
im „Tivoli“, für die Abend-
Abtheilung nach Eröffnung der
Landwirthſchaftl. Winterſchule. Ge-
fällige Anmeldungen werden Vor-
mittags und Nachmittags von 4 Uhr
ab in meiner Wohnung, Poſtſtr. 8 b

(25067

Den Feſttheilnehmern an der
Feier der Enthüllung des
Albert von Wedel Denkmals
in Kriegsdorf am 16. Septbr.
v. J. zur Nachricht, daß der
Preis bei Betheiligung an der
Feſttafel nicht Mk. 2,50, ſonderner Mk. 1,50 W beträgt-

Um zahlreiche Betheiligung
wird gebeten. (2497

Merſeburg Kriegsdorf, den
September 1900.

Der Denkmals Ausschuss.
Restaurant Hohenzollern.
Ausſchank der beliebten Biere von

F. Oettler-Weißenfels,
ſowie Pilſner Urquell. m

(Bürgerl. Brauhaus Pilſen).
Mittagstiſch im Abonnement

zu 0,75 und 1,00 Mk.
Sonnabend Abend und Sonntag:

Linſenſuppe mit Rebhuhn 0,40,
Rebhuhn mit Weinkohl 1,25

zuſammen Gedeck 1,50 Mk.
Gleichzeitig halte die vollſtändig

renovirkten Reſtaurationslokalitäten,
ſowie Vereinszimmer angelegentlichſt
empfohlen. Hochachtungsvoll

2500) A. Eänwoel.
Merſeburger

Kunſt Verein.
Die Kunſt- Ausſtellung im hieſigen

Schloßgarten -Pavillon iſt für die
Mitglieder jeden Sonntag von
11 bis 2 Uhr und jeden Mitt-
woch von 11 bis 1 Uhr und von
2 bis 4 Uhr unentgeldlich geöffnet.

Der Eintrittspreis für Nichtmit-
l 2515

von ca. 8 Zimmern und S n verſendet in ö5 s Poſtkolli zu Mark gern angenommen. (2515 glieder beträgt 20 Pfg.

mit oder ohne Stallung. Offerten 3.- franko. Nachnahme. oder Proviſionsreiſende geſucht. W. Hoffmann An den übrigen Tagen Führung
mit Preis abzugeben im (2469 2318) A. Gergecs, Offerten unt. Nr. 30 an die Exped. n durch den Aufſeher. Eintrittspreis
Friseurgeschäft Dom I. Werſchetz (Ungarn). d. Bl. (2508 e e 30 Pfg. Der Vorstande hFür die Redaktion verantwortlich Rudolf Heine. Druck und Verlag von Rudolf Heine in Merſeburg.
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